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§ 1 Geltungsbereich 

(a) Dieser Zusatz zur Prüfungsordnung gilt für den Studi-
engang B.A. Praktische Theologie und Soziale Arbeit an 
der Evangelischen Hochschule TABOR, Marburg. Er 
setzt die Rahmenstudien- und Prüfungsordnung (RSPO) 
der Evangelischen Hochschule TABOR voraus. 

§ 2 Ziele des Studiums 

(a) Das Studium im Rahmen dieses Bachelor-
Studiengangs soll den Studierenden unter Berücksichti-
gung der Anforderungen und Veränderungen in der 
Berufswelt die erforderlichen fachlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlicher Arbeit, zu wissenschaftlich fundierter 
Urteilsfähigkeit, zur kritischen Einordnung der wissen-
schaftlichen Erkenntnisse und zu verantwortlichem Han-
deln befähigt werden.  
(b) Im Bachelorstudium sollen die grundlegenden Me-
thoden, Fragestellungen und Theorien der Fachwissen-
schaften vermittelt werden. Ziel des Studiums ist auch 
die Fähigkeit, das erworbene Wissen berufsfeldspezi-
fisch anwenden und vermitteln zu können. Dabei wird im 
Bachelorstudium zunächst auf die Pluralität möglicher 
Berufsfelder Bezug genommen. Der Studiengang B.A. 
Praktische Theologie und Soziale Arbeit zielt deshalb auf 
eine umfassende und professionelle Qualifikation für 
berufliche Tätigkeit sowohl in gemeindebezogenen dia-
konischen als auch in gesellschaftlichen sozialarbeiteri-
schen Feldern. 
(c) Die erfolgreiche Bachelor-Prüfung bildet den berufs-
qualifizierenden Abschluss des Studiums, auf deren 
Grundlage der akademische Grad „Bachelor of Arts“ 
(B.A.) verliehen wird. 

§ 3 Studienvoraussetzungen 

(a) Über die Voraussetzungen nach § 60 des Hessischen 
Hochschulgesetzes hinaus ist für die Einschreibung in 
den Studiengang B.A. Praktische Theologie und Soziale 
Arbeit aufgrund der Zielsetzung dieses Studiengangs 
möglichst eine schriftliche Bestätigung einer längerfristi-
gen regelmäßigen Mitarbeit in einer christlichen Gemein-
dearbeit, einem christlichen sozialen Projekt, eines FSJ 
bei einem christlichen Träger o.ä. vorzulegen. 
(b) Bewerberinnen und Bewerbern mit einer Hochschul-
zugangsberechtigung nach § 60 des Hess. Hochschul-
gesetzes, die auf andere Weise als durch ein Hoch-
schulstudium besondere Fähigkeiten und Kenntnisse 
erworben haben, die für die erfolgreiche Beendigung des 
Studiums erforderlich sind, können Studien- und Prü-
fungsleistungen nach dem Ergebnis einer Einstufungs-
prüfung erlassen werden. Sie sind in einem dem Prü-
fungsergebnis entsprechenden Abschnitt des gewählten 
Studiengangs zuzulassen. 

§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiums 

(a) Die Regelstudienzeit einschließlich der Zeit für die 
Anfertigung der Bachelorarbeit und für das vollständige 
Ablegen der Prüfungen beträgt acht Semester. Das 
Studium gliedert sich in ein viersemestriges Grundstudi-
um und ein viersemestriges Hauptstudium. Das Grund-
studium wird durch eine Zwischenprüfung abgeschlos-
sen, diese belegt den ordnungsgemäßen Studienfort-
schritt. 
(b) Der Umfang eines Moduls beträgt in der Regel 6 
Leistungspunkte.  
(c) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen 
insgesamt 240 LP erworben werden. 
(d) Der Aufbau des Studiums im Einzelnen wird in den 
Anlagen zu dieser Prüfungsordnung geregelt. 

§ 5 Anforderungen des Studiums und Verga-
be von Leistungspunkten 

(a) Studierende dürfen bei Lehrveranstaltungen eines 
Moduls insgesamt höchstens die dreifache Anzahl der 
für das jeweilige Modul angegebenen Semesterwochen-
stunden versäumen. Die Erfassung der Präsenzzeiten ist 
Aufgabe der Modulverantwortlichen, dazu kann eine 
Anwesenheitsliste geführt werden. 
(b) Überschreiten die Fehlzeiten diesen Rahmen, gilt ein 
Modul als nicht bestanden und muss insgesamt wieder-
holt werden. 
(c) In begründeten Fällen kann von dieser Regelung 
abgewichen werden. Dies betrifft insbesondere Fehlzei-
ten, die durch stundenplanbedingte Modulüberschnei-
dungen zustande kommen, sowie auch Härtefälle bei 
Blockseminaren. Die Entscheidung hierzu trifft die Stu-
dienleitung. Ggf. sind Kompensationsleistungen zu er-
bringen. 

§ 6 Prüfungsstruktur 

(a) Der erste Studienabschnitt (Grundstudium) wird mit 
der Zwischenprüfung abgeschlossen: (120 LP) 
(b) Bis zum Ende des vierten Semesters sind Prüfungs-
leitungen im Umfang von mindestens 100 Leistungs-
punkten zu erbringen Über die Fristüberschreitung ist ein 
Bescheid dahingehend zu erteilen, dass die Gefahr be-
steht, das Studium endgültig nicht zu bestehen, wenn 
nicht bis zum Ende des sechsten Semesters 120 LP 
erbracht worden sind. Wer die erforderliche Anzahl von 
Leistungspunkten nicht spätestens bis zum Ende des 
sechsten Semesters erbracht hat, hat die Zwischenprü-
fung endgültig nicht bestanden, es sei denn, die Frist-
überschreitung ist von der/dem Studierenden nicht zu 
verantworten.  
(c) Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums müssen 
insgesamt 240 Leistungspunkte erworben werden.  
(d) Bis zum Ende des achten Semesters sind Prüfungen 
im Umfang von weiteren 120 LP gemäß den in der Anla-
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ge aufgeführten Regelungen zur Modulbelegung zu 
erbringen (Hauptstudium). Über die Fristüberschreitung 
ist ein Bescheid dahingehend zu erteilen, dass die Ge-
fahr besteht, das Studium endgültig nicht zu bestehen, 
wenn nicht bis zum Ende des zehnten Semesters 240 LP 
erbracht worden sind. Wer die erforderliche Anzahl von 
Leistungspunkten nicht spätestens bis zum Ende des 
zehnten Semesters erbracht hat, hat die Bachelorprü-
fung endgültig nicht bestanden, es sei denn, die Frist-
überschreitung ist von der/dem Studierenden nicht zu 
verantworten. 
(e) In Abweichung von (d) kann die Wiederholung einer 
Modulprüfung und der Bachelorarbeit auch noch bis zum 
Ende des elften Semesters erbracht werden.  
(f) Bei der Wahrnehmung eines Teilzeitstudiums verlän-
gern sich die Fristen nach (b)ff um die Semesteranzahl 
proportional zu den gewichteten Studiengangsemestern. 

§ 7 Wiederholbarkeit von Prüfungen 

(a) Für mündliche Prüfungen und Klausuren gilt: Die 
Teilnahme am jeweils ersten Prüfungstermin ist Pflicht. 
Bei Nichtantritt gilt die Prüfung als nicht bestandener 
erster Prüfungsversuch. Ein Rücktritt von der Prüfung, 
der nicht als nicht bestandener Prüfungsversuch gewer-
tet wird, ist nur wegen ärztlich bestätigter Krankheit oder 
anderer schwerwiegender Gründe möglich. Die Ent-
scheidung darüber trifft die Studienleitung.  
(b) Bei Seminararbeiten wird der Abgabetermin für die 
Wiederholungsarbeit von der/dem Modulverantwortlichen 
festgelegt. Bei abgegebenen, aber nicht bestandenen 
Arbeiten liegt er etwa 4-6 Wochen nach Bekanntgabe 
des Nicht-Bestehens und der anschließenden Festle-
gung des neuen Themas. Wenn keine Arbeit abgegeben 
wird, liegt der Termin für die Abgabe der Wiederholungs-
arbeit im Wintersemester immer am 31. März und im 
Sommersemester immer am 30. September. Ausnahmen 
müssen von der Studienleitung genehmigt werden. 
(c) Die Initiative für die Absprache eines neuen Themas 
muss in allen Fällen von den Studierenden ausgehen. 
(d) Praxismodule können nur einmal wiederholt werden. 

§ 8 Form der Prüfungsleistungen 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 9 Mündliche Modul- oder Modulteilprüfun-
gen und Kolloquium 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 10 Klausurarbeiten und sonstige schriftliche 
Arbeiten 

In Abweichung von (5) und (6) gilt für unbenotete Prakti-
kumsberichte bei einer verspäteten Abgabe: 

Der Praktikumsbericht muss bestanden werden, aber die 
LP werden nicht zur Graduierung angerechnet. Als Er-
satz für die durch das Praktikum sonst erworbenen LP 
müssen im gleichen Umfang weitere LP aus dem Studi-
enbereich belegt werden, dem das Praktikum zugeordnet 
ist. 

§ 11 Bachelor- und Masterarbeit 

(a) Die Zulassung zur Bachelorarbeit muss mit einem 
Exposé beantragt werden. Näheres dazu regelt die Mo-
dulbeschreibung. 
(b) Für die Bachelorarbeit werden 12 LP vergeben. Die 
Bearbeitungszeit der Bachelorarbeit beträgt 18 Wochen. 
Wenn die Arbeit bis zum Ende des Sommersemesters 
abgeschlossen werden soll, muss das Exposé spätes-
tens bis zum im Modulhandbuch genannten Termin im 
vorhergehenden Wintersemester bei der Studienleitung 
eingereicht werden.  
(c) Das Modul 'Bachelorarbeit' ist nicht bestanden, wenn 
das arithmetische Mittel der beiden Gutachten zur Arbeit 
nicht mindestens „ausreichend“ (4,0) ist. Im Falle des 
Nichtbestehens des Moduls 'Bachelorarbeit ist die erneu-
te Belegung des Moduls erforderlich. Das Modul kann 
einmal wiederholt werden, eine zweite Wiederholung ist 
ausgeschlossen.  
(d) Die Gesamtnote der Bachelorarbeit wird aus den 
Noten der Gutachten. Erst- und Zweitgutachten werden 
gleich gewichtet. Die Gesamtnote der Bachelorarbeit ist 
bestanden, wenn die Note mindestens „ausreichend“ 
(4,0) ist. 

§ 12 Nachteilsausgleich 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 13 Bewertung von Prüfungen 

(a) Für die Berechnung der Gesamtnote im Studiengang 
B.A. Praktische Theologie und Soziale Arbeit werden alle 
Module nach Leistungspunkten gewichtet. Die Bachelor-
arbeit wird in dieser Berechnung fünffach gewichtet (ent-
spricht 60 LP). 

§ 14 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- 
und Prüfungsleistungen 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 15 Prüfungsausschuss 

(a) Dem Prüfungsausschuss gehören vier Mitglieder aus 
der Gruppe der Professorinnen und Professoren sowie 
Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten an, dazu 
zwei von den Studierenden gewählte Mitglieder. Die 
Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, bei Studie-
renden ein Jahr. Eine Wiederbestellung ist möglich. 
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(b) Es können nur die Studierenden in den Prüfungsaus-
schuss gewählt werden, die die Zwischenprüfung bereits 
erfolgreich abgelegt haben. 

§ 16 Ausschluss wegen persönlicher Beteili-
gung, Verschwiegenheitspflicht 

Keine weiteren Regelungen.  

§ 17 Organisation der Prüfungen 

Keine weiteren Regelungen.  

§ 18 Prüfer und Beisitzer 

(a) Die Studienleitung sorgt dafür, dass den Studieren-
den die Namen der Prüfenden rechtzeitig bekannt gege-
ben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zu-
lassung zur Prüfung, in der Regel mindestens zwei Wo-
chen vor der Prüfung erfolgen. Die Bekanntmachung 
durch Aushang ist ausreichend.  

§ 19 Bereitstellung des Lehrangebots 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 20 Zulassung zu Prüfungen 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 21 Durchführung von Modul- und Modul-
teilprüfungen 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 22 Rücktritt, Versäumnis, Täuschung, Ord-
nungsverstoß 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 23 Bestehen von Prüfungen 

(a) Die Bachelorprüfung im Studiengang B.A. Praktische 
Theologie und Soziale Arbeit ist bestanden, wenn die 
Zwischenprüfung, die Bachelorarbeit und alle erforderli-
chen Modulprüfungen bestanden sind, die sich aus den 
Anlagen 1 und 2 ergebenden Nebenbedingungen erfüllt 
sind und die erforderliche Anzahl von mindestens 240 
und höchstens 270 LP erbracht ist. 

§ 24 Endgültiges Nichtbestehen der Bachelor- 
oder Masterprüfung  

Keine weiteren Regelungen. 

§ 25 Zeugnisse, Bachelor- oder Master-
Urkunde 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 26 Ungültigkeit der Zwischen-, Bachelor- 
oder Masterprüfung 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 27 Aufbewahrung und Einsicht der Prü-
fungsakte 

Keine weiteren Regelungen. 

§ 28 Inkrafttreten und Änderungen 

a) Dieser Zusatz zur Prüfungsordnung wurde mit Be-
schluss der Kommission für Studium und Lehre be-
schlossen.  
b) Letzte Änderung am 18.01.2023. 

§ 29 Studiengangprüfungsordnungen und 
Anlagen 

Anlage 1:  
Beschreibung der Struktur des Studiums (direkt im An-
schluss) 
Anlage 2:  
Modulhandbuch (eigenes Dokument) 
Anlage 3: Exemplarische Studienverläufe (im Modul-
handbuch integriert) 
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Anlage 1: Struktur des Studiums im Studien-
gang B.A. Praktische Theologie und Soziale 
Arbeit  

§ 1 Studienbereiche 

Das Studium im Studiengang B.A. Praktische Theologie 
und Soziale Arbeit umfasst die Bereiche 
Soziale Arbeit 
Evangelische Theologie (mit besonderem Schwerpunkt 
auf der Praktischen Theologie) 
In den einzelnen Modulen werden je nach Bedarf auch 
Fragestellungen und Kenntnisse aus benachbarten Dis-
ziplinen (Philosophie, Pädagogik, Soziologie, Psycholo-
gie etc.) aufgegriffen. 

§ 2 Studienaufbau 

(a) Das Studium ist gegliedert in ein viersemestriges 
Grundstudium und ein viersemestriges Hauptstudium. 

(b) Das Hauptstudium beginnt mit einem Praxissemester, 
an das sich drei Theoriesemester anschließen.  

§ 3 Praktika 

Die praktische Anwendung der in den verschiedenen 
Modulen erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen ist 
ein integraler Bestandteil des Studiengangs. Damit be-
reits von Anfang an eigene Praxis-Erfahrungen prak-
tisch-theologisch reflektiert werden können, sind Erfah-
rungen der Mitarbeit in einer christlichen Gemeinde oder 
einem christlichen Projekt schon Voraussetzung für die 
Zulassung. Zum Studium selbst gehören dann ein vier-
wöchiges Sozialpraktikum nach dem ersten Studienjahr, 
das Praxissemester nach dem zweiten Studienjahr sowie 
ein vierwöchiges Gemeindepraktikum nach dem dritten 
Studienjahr. Die Art des jeweiligen Praktikums orientiert 
sich am Studienfortschritt und bereitet so schrittweise 
den Übergang in die Berufspraxis vor. 

§ 4 Grundstudium 

Alle Module des viersemestrigen Grundstudiums sind 
Pflichtmodule. In jedem Semester werden fünf Module 
mit jeweils 6 LP belegt.  

§ 5 Praxissemester 

(a) Das Praxissemester kann nach der erfolgreichen 
Zwischenprüfung angetreten werden. 

(b) Alles Weitere regelt die Praktikumsordnung.  

§ 6 Hauptstudium 

Die drei Theoriesemester des Hauptstudiums können 
erst nach der erfolgreichen Absolvierung des Praxisse-
mesters angetreten werden. Ausnahmen entscheidet der 
Prüfungsausschuss.  

In den drei Theoriesemestern des Hauptstudiums sind 
jeweils zwei Pflichtmodule vorgegeben. 
Außerdem müssen im Laufe des Hauptstudiums mindes-
tens 6 weitere Module aus einem breiten Wahlangebot 
belegt werden. 
Mindestens drei der Wahlpflichtmodule müssen jeweils 
dem Studienbereich Soziale Arbeit bzw. Ev. Theologie 
zugeordnet sein. 
Als Wahlmodule können auf Antrag auch Lehrveranstal-
tungen anderer Hochschulen anerkannt werden. 

§ 7 Die Bachelorarbeit 

Für die Bachelorarbeit gelten die Regelungen der Mo-
dulbeschreibung und § 11 der Prüfungsordnung. 


